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 Vergabenummer DW-VMS 26/0412 

Baumaßnahme   

Rahmenvertrag zu Sonnen- und 
Blendschutzanlagen an den 
Standorten Bonn und Berlin  

  

Leistung   

Gegenstand der Ausschreibung ist der Abschluss eines Rahmenvertrags für den Abruf von 
Montage-, Wartungs- und Lieferleistungen an Sonnenschutz- und Blendschutzanlagen für die 
DW-Standorte in Bonn und Berlin. 

 

 

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

 Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 x 
 

am 01.07.2026 

  
 

spätestens _____ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 

  
 

in der _____ KW _____ ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

  
 

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 
____________ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

  
 

nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 x 
 

am 30.06.2030 

  
 

innerhalb von _____ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 

  
 

in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

  
 

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 

 X 
 

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 

 X 
 

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 

 X 
 

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 

   
 

aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

   _______________ 

  X 
 

Details entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen. 

    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten 
Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs 
zu zahlen: 

  
 

____________ € (ohne Umsatzsteuer) 

 x 
 

0,5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu 
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des 
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Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt 
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die 
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

  

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die 
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf ____________________ Tage. 

  

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

  

x 
 

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 

 
 

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit 
für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne 
Nachträge) zu leisten. 

  

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

  

x 
 

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 

 
 

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

  

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 

 - die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 

 - die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 

 - vereinbarte Vorauszahlungen und 
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 
Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 

„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

  

7 Technische Spezifikationen 

 Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit 
denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

  

8 Werbung 

  

 Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 
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9 Sonstige Materialkosten inkl. Handlingscharge 
Im Rahmen dieses Auftrags wird für die ordnungsgemäße und fristgerechte Abwicklung 

angrenzender Materiallieferungen, die durch eine Position in diesem LV nicht beschrieben sind, 

eine Handlingscharge (Zuschlag) für die Abwicklung, Lagerung, und den Transport der zu 

beschaffenden Materialien erhoben.   

Hierzu zählen Installations- und Verbrauchsmaterialien sowie werkstattbedingte Vorprodukte 

durch den Auftragnehmer von Rohmaterialen z.B. WC-Keramik, spezielle Bodenbeläge , 

Anfertigungen für spezielle Stromverteilungssysteme (siehe Punkt Liefer – und 

Leistungsvereichnis unter “Handlingscharge für Materiallieferungen außerhalb der in diesem 

Leistungsverzeichnis aufgeführten Materialien (2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030). 

 

Nachweisführung und Erstattung 

Die Abrechnung der Materialkosten erfolgt ausschließlich auf Nachweis. 

Für eine Erstattung muss der Auftragnehmer die Originalrechnung des Vorlieferanten bzw. 

Großhändlers einreichen. 

Eventuelle Mehrkosten aufgrund von Verzögerungen oder zusätzlichen Anforderungen, die der 

Auftragnehmer zu verantworten hat, sind nicht durch die Pauschale abgedeckt und vom 

Auftragnehmer selbst zu tragen. 

 

Kalkulationsgrundlage 

Für die Kalkulation wird ein Materialsummensatz von 2.000,00 EUR netto pro Vertragsjahr für 

Bonn und für Berlin zugrunde gelegt (siehe Leistungsverzeichnis Position “Handlingcharge”). 

Es besteht keine Abnahmeverpflichtung. Abweichungen (Mehr- oder Minderbedarf) innerhalb 

einzelner Positionen können auftreten. 

 

Berechnung des Handlingcharge  

Die Handlingcharge wird als prozentualer Zu- oder Abschlag auf den jeweiligen 

Materialsummensatz berechnet und gilt dann während der Vertragslaufzeit auf die 

nachgewiesenen marktüblichen Einkaufspreise.  

Er umfasst:   

• alle Aufwendungen für die Materialhandhabung  

• Transport- und Lagerkosten  

• interne Logistik  

• Be- und Entladung  

• die Einhaltung sämtlicher vertraglicher Anforderungen 
 

Im Dokument Leistungsverzeichnis.xlsx ist Summe des Materialsummensatzes zzgl. der 

Handlingcharge anzugeben.   
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Beispielrechnung : 

Der Materialumsatz wird vom AG auf 2.000 € geschätzt, der Bieter bietet eine Handlingscharge 

in Höhe von 20 % an, das entspricht Materialumsatz von 2.000,00€ + Handlingcharge auf 

Material 400,00 € = Einzelpreis EP in Höhe 2.400,00 €   

  

10 Tariftreuepflicht bei der Auftragsausführung (Bundestariftreuegesetz) 

Die vom Auftragnehmer mit dem Angebot/Teilnahmeantrag abgegebene Eigenerklärung zur 

Tariftreue nach dem Bundestariftreuegesetz (BTTG) wird wesentlicher Bestandteil dieses 

Vertrags. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in der Eigenerklärung übernommenen Verpflichtungen 

zur Einhaltung der nach dem BTTG maßgeblichen Arbeitsbedingungen während der gesamten 

Vertragslaufzeit einzuhalten. 

Informationspflicht gegenüber Beschäftigten 

Der Auftragnehmer informiert die eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 

Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer spätestens am 15. des auf den Tag der ersten 

Tätigkeit folgenden Monats schriftlich oder in Textform über deren Anspruch auf die 

einschlägigen Arbeitsbedingungen. Der Auftraggeber stellt hierfür einen Vordruck zur Verfügung 

(§ 4 Abs. 3 BTTG). 

Nachweispflicht während der Vertragslaufzeit 

Der Auftragnehmer hält vollständige und prüffähige Unterlagen zur Dokumentation der 

Einhaltung des Tariftreueversprechens bereit und legt diese dem Auftraggeber auf Verlangen 

innerhalb von 14 Tagen vor (§ 9 BTTG). 

Die Unterlagen sind auf Anforderung der Prüfstelle Bundestariftreue bei der Deutschen 

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See vorzulegen. 

Vertragsstrafe 

Bei schuldhaftem Verstoß gegen die Tariftreuepflicht, der durch die Prüfstelle Bundestariftreue 

nach § 13 BTTG festgestellt wurde, verwirkt der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von 

1% des Auftragswertes. Bei mehreren Verstößen beträgt die Vertragsstrafe maximal 10% des 

Auftragswertes (§ 11 Abs. 1 BTTG). Der Auftraggeber muss die verwirkte Vertragsstrafe nicht 

vor Ende der Auftragsausführung geltend machen. 

Kündigungsrecht 

Bei schuldhaftem Verstoß gegen die Tariftreuepflicht, der durch die Prüfstelle Bundestariftreue 

nach § 13 BTTG festgestellt wurde, ist der Auftraggeber zur außerordentlichen fristlosen 

Kündigung des Auftragsverhältnisses berechtigt (§ 11 Abs. 2 BTTG). 

Schadensersatz 

Verstöße gegen die Tariftreuepflicht berechtigen den Auftraggeber zur Geltendmachung von 

Schadensersatz nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften. 

 

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 Es wird hiermit auf die Beiblätter 1 und 2 „Weitere Besondere Vertragsbedingungen“ 
(Ergänzung zu VHB 214) verwiesen. 
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